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2. ApoConnect

• direkte Online-Verbindung zwischen Ihrer 
Kassensoftware und dem RZ

• definierte Schnittstelle (sämtliche Rezeptdaten)
• Referenz physisches Rezept und ‚OnlineRezept‘

� eindeutige interne Nummer
• Voraussetzung

- Absprache zwischen Softwarehaus und RZ
einrichten Schnittstelle, Druck interne Nr

- Internet-Rechner (DSL)
- Pharmatechnik -> XT - Kassensystem 



Ablauf

• Automatisiert 
• Rezepte taxiert in Apotheke Druck interne Nr
• Referenz physisches Rezept und ‚OnlineRezept‘

� interne Nummer
• Verbindungsaufbau zum RZ (einmal pro Tag)
• Verarbeitung der Daten (nachts)
• Darstellung der Daten im ApoOnline

- ‚OnlineRezept‘ am nächsten Tag
- Physisches Rezept als Gegenstück nach  

Verarbeitung der Rezepte



Prüfungen

• nur so gut, wie vorhandene Daten
� KassenIK, Geburtsdatum

• keine visuelle Kontrolle (Fr. Frenz)  
• Kontrolle PZN auf Gültigkeit, Zulässigkeit

- z.B. richtige Verwendung der SonderPZN
• Kontrolle Abgabefähigkeit

� außer Verkehr, Negativliste, therapiegerechte
Packungsgröße

� Erstattungsfähigkeit (Geburtsdatum)
� Taxierung (Aufschlagssätze -> KassenIK)
� Reimportfähigkeit



Statuskontrolle Rezept physisch online

• Abgleich physisches Rezept mit Online-Rezept 
� keine Referenz
� Rezept eingegangen
� Rezept storniert (separater Stornosatz) 
� Rezept in Bearbeitung
� Rezept vollständig bearbeitet
� Rezept  in einem späteren Abrechnungsmonat

eingereicht
� Rezept gelöscht für neuen Monat
� Rezept gelöscht zurück zur Apotheke



Darstellung

• im ApoOnline
� monatsweise
� Online-Rezept als stilisiertes Rezept
� Listen entsprechend der verschiedenen

Rezeptstatus bzw. Prüfergebnisse  
� visueller Vergleich 

Rezept-Image � � Rezept-Online



OnlineRezept



• Rezeptstatus • Fehlerursachen

Rezeptliste nach



ApoOnline
• vordefinierte Abfragen

� einstellbarer Zeitraum
� wertmäßig (KW geschützt)
� arztbezogen
� patientenbezogen
� arzneimittelbezogen
� kassenbezogen
� Reimportkonto, Reimportquote, Liste          

‚negativer‘ Verordnungen
• Warenkorbfunktion

� sammeln und drucken Printimages als Liste
� beim Programmstart wird Korb geleert



3. (Re)Importquote

• Konto pro Kostenträger für Haupt- und
Filialapotheke zusammen 

• Die Berechnung erfolgt monatsweise  
• Die Verrechnung erfolgt zum Quartalsende

� Monate im Quartal gleichen sich aus
� Gutschriften/Kürzungen werden mit dem

Konto (Guthaben) ausgeglichen
� Guthaben kumulativ Jahr übergreifend
� ev. Saldierte Kürzung wird direkt abgesetzt
� Rabattanteil Kürzungsbetrag



Reimportquote reimportfähiger Anteil

• Berechnung Arzneimittelumsatz und
reimportfähiger Anteil 

� Keine SSB
� keine einzeln importierte Arzneimittel
� Preisabstand

- ab 15 € oder 15 % 

� Reimport ist verfügbar
bei Nichtverfügbarkeit Sonder-PZN 2567024



Berechnung Quote Soll

• Berechnung Arzneimittelumsatz und
reimportfähiger Anteil  

importfähiger Soll-Quote Wirtschaftlichkeits-
Anteil                              Reserve in €

0% 0 %   0,00  
Kleiner      5%         0,8%      0,008 * AM-Umsatz / 10
kleiner     10%         1,7%      0,017 
kleiner     15%         2,5%      0,025
kleiner     20%         3,3%      0,033
kleiner     25%         4,2%      0,042
Größer    25%         5,0%      0,050   



Berechnung Wirtschaftlichkeitsreserve

• erzielte Wirtschaftlichkeitsreserve

• Berechnung für jedes  abgegebene
Reimportarzneimittel

• Abgabepreis Original minus Abgabepreis     
Reimportarzneimittel



Berechnung Kürzung/Gutschrift

• Wirtschaftlichkeitsreserve Ist minus
Wirtschaftlichkeitsreserve Soll

� Positiv   � Gutschrift
� Negativ � Kürzung
� Nur Beträge absolut >= 5€



Haus- und Serviceapotheke

Abrechnung auf Sonderbelegen

� Bezug über den Apothekerverband

1. Barmer Service-Apotheke Abrechnung an Barmer Ersatzkasse
Die PZN 9999991 wird weiterhin mit 5,00€ abgerechnet. 

� Erstaufnahme / Medikationscheck einmalig
� Führen AM-Tagebuch monatlich



� Servicerezept
• Kassen-IK der Barmer 0180008

• Sonder PZN 9999991

� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK

� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 5,00
� Versichertennummer

� Name des Versicherten
� Datum Unterschrift 

Apotheker



� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK
� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 0

� Versichertennummer
� Arztnummer

� Stempel/Unterschrift Arzt

� Name des Versicherten

� Einschreiberezept
Kassen-IK der Barmer 0180008

Sonder PZN 9999985

2. Barmer Haus-Apotheke 
(Integrierte Versorgung Hausarzt/Hausapotheke) 
Abrechnung über die MGDA
� Einschreibeverfahren



� Honorarrezept
• Kassen-IK der MGDA 5310142

• Die Sonder PZN 9999809 wird mit 9,52€
(incl.19%MwSt.) abgerechnet

� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK
� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 9,52 

minus 5 oder 10%
� Versichertennummer

� Name des Versicherten

� Stempel/Unterschrift 
Apotheke 

� Datum

APO IK

Datum Leistungserbringung



� Einschreiberezepte
2. AOK / IKK Brandenburg

• Kassen-IK 100696012 / 
10060260

• Sonder PZN 2566734

� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK
� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 0

� Versichertennummer
� Name des Versicherten

� Arztnummer

� Stempel/Unterschrift Arzt

3. Integrierte Versorgung AOK und IKK Brandenburg 
Abrechnung über die BAS

� Einschreibeverfahren



� Servicerezept
• Kassen-IK der BAS 1200106

• Sonder PZN 2566711 wird mit 3,50€
abgerechnet.

� Abrechnung Kommunikationsleistung

� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK
� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 3,50 

� Versichertennummer

� Name des Versicherten

� Stempel/Unterschrift 
Apotheke 

� Datum

APO IK

Datum Leistungserbringung



4. IKK M/V Abrechnung über die IKK M/V
Die PZN 9999910 wird mit 5,00€ (incl.19%MwSt.) abgerechnet.

� Erstaufnahme/Medikationsscheck

Die PZN  9999927 wird mit 5,00€ (incl.19%MwSt.) abgerechnet.
� Führen AM-Buch



� Servicerezepte
• Kassen-IK der IKK 0202549

• Sonder PZN 9999927 Führen AM-Buch 

• Sonder PZN 9999910 Medikationsscheck

� Korrektes Ausfüllen

� Richtiges Kassen-IK
� Richtige Sonder PZN

� Brutto = 5,00 

� Versichertennummer
� Name des Versicherten

� Stempel/Unterschrift 
Apotheke 

� Datum

APO IK

Datum Leistungserbringung



� IKK M/V Service-Apotheke
� Durchführung eines Medikamentenchecks

• Sonder PZN 9999910

• Einmalig 5,00 €
� Führen eines Medikamentenbuches

• Sonder PZN 9999927

• Monatlich 5,00 €
Achtung codierter Leistungsnachweis 4-stellig im Feld Faktor

� Bit Wert Parameter
� 0 1 Arzneimitteltagebuch geführt
� 1 2 Hausbesuch bei Erstaufnahme
� 2 4 PZN eingetragen
� 3 8 Dosierung eingetragen
� 4 16 Medikationsbericht erstellt
� 5 32 Hausversorgung
� 6 64 nicht belegt
� 7 128 nicht belegt
� Summe Werte ggf. mit führenden Nullen auf drei Stellen auffüllen
� 4. Stelle Prüfziffer Modulo 10



Neues Rezept Muster 16 ab Januar 2008

Zusätzlich zur Arztnummer
Betriebsstättennummer



Pflegehilfsmittel

• Rezepteinlieferung – Muster 16 Rezepte und Pflegehilfsmittel Rezepte 

gesondert legen

• getrennte Rechnungslegung

• Erstattung des Höchstbetrages von 31€

• Datum + Unterschrift

• Genehmigung, Anlage 4

mtl. AOK, DAK
Knappschaft ( Original im Quartal ) 

4. Taxprüfung



Anlage 2



Anlage 4



Zytostatikavereinbarung

• rückwirkend August 2007

• Zytostatikarezepturen Sonder-PZN 9999092

• Rabatt von 2 Prozent auf den Monatsnettoumsatz

• gilt nur für AOK M-V



Abrechnung von Haupt- und Filialapotheken

• anzuwenden sind die Verträge am Sitz der Hauptapotheke
Beispiel: Hauptsitz ist in Brandenburg, Filiale in Berlin: in diesem Fall ist der 
Primärkassenvertrag für Brandenburg anzuwenden

• Haupt- und Filialapotheken sind unter diesen Voraussetzungen beim 
Apothekerverband Brandenburg anzumelden

• Abrechnung für die Haupt- und sämtliche Filialapotheken erfolgt einheitlich 
unter dem Institutionskennzeichen (IK) der Hauptapotheke

• Importquote wird gemeinsam berechnet

• für die Zulassung zur Lieferung von Hilfsmitteln ist die Hauptapotheke 
verantwortlich



Taxprüfung

� Schwerpunkte

• Zulässigkeit von Mischrezepten ( AM + HM )

• Hochpreisige AM ( >=500€ )

• Festbetragsregelungen ( Mehrkosten )

• Packungsgrößenverordnung ( Kontrolle von gleichen N-Größen, z.B. Pantozol )

• Einzelverträge z.B. Teststreifen - diabetologische Schwerpunktpraxen

• Sprechstundenbedarf ( Verordnungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Taxierung )

• Inkontinenz, Kompressionsstrümpfe ( Prüfung der Genehmigung bzw. Listenpreise )



� Schwerpunkte 2

• Verbandstoffe ( Wirtschaftlichkeit und Listenpreise )

• Künstliche Befruchtung §27a ( Sonderkennzeichnung )

• nichterstattungsfähige AM - Negativlistenpräparate

• BtM – Rezepte ( Beachtung der Höchstmenge )

• Lifestyle Arzneimittel

• Sonderkennzeichen ( ohne PZN, Nichtverfügbarkeit von AM, Rabattverträge )

• Überschreitung der Belieferungsfrist

• Arztunterschrift



Fehlerhäufigkeiten 1/2

• falsche Krankenkassen werden im System ausgewählt
z.B. RVO statt VDAK, VDAK statt BG, RVO statt AOK Berlin taxiert usw.

• Einzelverordnung taxiert statt Sprechstundenbedarf und umgekehrt

• Mischrezepte werden abgegeben
d.h. AM und HM auf einem Rezept, Krankenkasse retaxiert das HM

• Abgabefehler
z.B. bei einer Verordnung von Pantozol N3, der Apotheker ist
verpflichtet die kleinere der beiden Packungsgrößen abzugeben ( 60Stück ), da keine 
genaue Angabe vom Arzt gemacht wurde

• Preisvereinbarung zur Versorgung der Versicherten der Barmer EK mit Teststreifen



• bei der Abgabe von HM, bzw. Kompressionsstrümpfen und Inkontinenzartikel wird 
bei der Kalkulation nicht der Festbetrag ausgewählt, fehlende Genehmigungen

• Rezepte mit dem §27a müssen mit einem Sonderkennzeichen versehen werden und 
der Patient muss 50% allein tragen

• bei Verordnungen von Teststreifen von diabetologischen Schwerpunktpraxen gibt es 
mit der AOK M/V Einzelverträge, die in Einzelfällen nicht eingehalten werden z.B. 
Apotheke verwendet nicht die vorgeschriebenen Vertragspreise oder der Preis wird 
bei jeder Krankenkasse ausgewählt

• BtM-Rezepte, Beachtung der Höchstmenge
z.B. bei Fentanyl 100Mg muss das Rezept vom Arzt mit einem „A“ gekennzeichnet werden

• nichterstattungsfähige Arzneimittel aus der Negativliste werden von der 
Krankenkasse retaxiert

Fehlerhäufigkeiten 2/2



� Schwerpunkte

RVO statt VDAK taxiert

679,20



RVO statt VDAK taxiert

65,10



Diabetologische Schwerpunktpraxis

171,00



RVO statt Polizei taxiert

339,36



Einzelverordnung statt Sprechstundenbedarf taxiert

258,93



RVO statt AOK Brandenburg taxiert

25,52



VDAK statt Barmer taxiert

63,30



Festbetrag

11,68



RVO statt BG taxiert

145,32



Die Kasse erstattet nur die 60 St. Pantozol



Preisänderung

125,70



Mischrezept, AM und HM auf einem Rezept



Abgabedatum



Abgabedatum





Taxierung



Kontrollzeile







Abrechnung von Verordnungen im Rahmen der 
künstlichen Befruchtung §27a

• Sonder PZN 9999643 in die erste Abrechnungszeile

• im Einzeltaxfeld wird der Betrag von „0“ eingetragen

• danach folgen die PZN der abzurechnenden Arzneimittel

• einen Betrag von 50% ist der Kasse in Rechnung zu stellen

• Eigenbeteiligung des Versicherten 50%

• Zuzahlung wird mit „0“gekennzeichnet



Beispiel

187,700,00

TaxeFaktorAM-Nummer

10,9412569773

176,7620823291

09999643

Gesamt Brutto €Zuzahlung €



Rezeptänderungen
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Nichtverfügbarkeit von rabattbegünstigten oder impo rtierten 
Arzneimitteln

• Sonder PZN 2567024 direkt vor den verordneten Arzneimitteln
Achtung bei Sonder PZN 9999643 künstliche Befruchtung (gehört in 1. Zeile)  

• dreistelliger numerischer Faktor
• Betrag „0“

Faktorfeld
1.Stelle: Angaben zum ersten abgerechneten Mittel
2.Stelle: Angaben zum zweiten abgerechneten Mittel
3.Stelle: Angaben zum dritten abgerechneten Mittel

1= Abgabe nach Maßgabe des Rahmenvertrages nach §129 SGB V oder leere 
Verordnungszeile

2 = Nichtverfügbarkeit eines rabattbegünstigten AM
3 = Nichtverfügbarkeit eines Importarzneimittels
4 = Nichtverfügbarkeit eines rabattbegünstigten und eines importierten AM



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung 

5. Diskussion


